
Anlage 1

„Richtlinien der Stadt Bergisch Gladbach zur Förderung der Kindertagespflege“

Die Richtlinien werden wie folgt neu gefasst:

neue Formulierung ist unterstrichen; wegfal-
lende Teile sind durchgestrichen)

3. Eignung der Kindertagespflegeperson 3. Eignung der Kindertagespflegeperson

(...) (...)

(3) Formale Voraussetzungen 3) Formale Voraussetzungen

e Die Kindertagespflegeperson ist grundsätz- | e Die Kindertagespflegeperson ist grundsätz-

lich bereit, Qualifizierungsangebote wahr- lich bereit, Qualifizierungsangebote nach

zunehmen. Sie hat den Grund- und Aufbau- dem jeweils gültigen Curriculum wahrzu-

kurs zur Kindertagespflege mit je 80 Unter- nehmen. Sie hat den Grund-undAufbaukurs

richtsstunden erfolgreich absolviert und das Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege

Zertifikat „Qualifizierte Kindertagespflege- mitdje-80-Urterriehtsstundenerfolgreich ab-

person“ vom Bundesverband für Kinderta- solviert und das Zertifikat „Qualifizierte Kin-

gespflege erhalten bzw. kann die entspre- dertagespflegeperson“ vom Bundesverband

chende Bescheinigung über die Qualifizie- für Kindertagespflege erhalten. bzw kann

rung in der Kindertagespflege eines staatli- die-entspreehendeBeseheinigung-über-die

chen oder staatlich anerkannten Berufskol- Qualifizierungin-derKindertagespflegeeines

legs vorlegen. Staatlich anerkannte Heiler- staatliehen-ederstaatlieh-anerkannten-Be-

ziehungspflegerin- rufskellegs verlegenStaathHeh-anerkannte
nen/Heilerziehungspfleger, Kinderpflegerin- Heilerziehungspfleserm-

nen/Kinderpfleger, Erzieherinnen/Erzieher, nen/Heilerziehungspfleger,Kinderpflegerin-

Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen und nen/Kinderpfleger,—£rzieherinnen/Erzieher;

Diplom-Pädagogen/-Pädagoginnen, die kei- Sezialpädagegen/Sezialpädagsginnen—und

ne entsprechende Bescheinigung vorlegen Biplem-Pädagsgen/Pädagsginnen-die-kei-

können, müssen nur den Grundkurs zur Kin- ne-entspreehende Bescheinigungverlegen

dertagespflege absolvieren. Sie erhalten im können,müssenaurden-GrundkurszurKin

Anschluss an den Grundkurs das Zertifikat dertagespflegeabselvierenSie-erhalten-m

„Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ Ansehluss-an-den-Grundkurs-das—Zertifikat
vom Bundesverband für Kindertagespflege. „Qualifizierte——Kindertagespflegeperson“

(...) (...)



4. Qualifizierung der Kindertagespflegeperson 4. Qualifizierung der Kindertagespflegeperson

(1) Die Qualifizierung der Kindertagespflegeper- | (1) Die Qualifizierung der Kindertagespflegeper-

sonen durch das Jugendamt in Kooperation sonen durch das Jugendamt in Kooperation

mit den freien Trägern der Stadt Bergisch mit den freien Trägern der Stadt Bergisch

Gladbach umfasst folgende Bausteine: Gladbach umfasst folgende Bausteine:

e die Beratungsgespräche, «e die Beratungsgespräche,

e den Erste-Hilfekurs für Säuglinge und Klein- |e den Erste-Hilfekurs für Säuglinge und Klein-

kinder, kinder,
e den Grundqualifizierungskurs von mindes-|e—den-Srundgualifizierungskurs-ver-Mmindes-

tens 80 Unterrichtsstunden mit Zertifikat tens-89--Unterriehtsstundenmit Zertifikat

nach dem Curriculum des Deutschen Jugend- nach-dem-Eurrieulum-desBeutseherJugend-

institus (DJI), Instituts{D4H,

e den Aufbaugualifizierungskurs nach dem DJI- |e—denAufbaugualifizierungskursnaeh-demBH-
Curriculum mit weiteren mindestens 80 Un- Currieulum-mit-weiteren-mindestens80-4R-

terrichtsstunden mit dem Zertifikat „Qualifi- terriehtsstunden-Mmit-dem-ZertifikatQuakf-

zierte Kindertagespflegeperson“ des Bundes- zierteKindertagespflegepersen“desBundes-

verbandes für Kindertagespflege verbandesfürKindertagespflege

«e den Grund- und Aufbauqualifizierungskurs
mit_ dem Zertifikat nach dem Curriculum des

DeutschenJugendinstituts(DJ!) bzw.

« Qualifizierungskurs nach dem Kompetenzori-

entierten Qualifizierungshandbuch Kinderta-

gespflege(OHB)

e die Fortbildungsangebote der Träger der |e die Fortbildungsangebote der Träger der

Familienbildung und Familienbildung und

e die Angebote für Erfahrungsaustausch (Ge- |e die Angebote für Erfahrungsaustausch (Ge-
sprächskreis) im Rahmen des in der Regel sprächskreis) im Rahmen des in der Regel

monatlichen, mindestens aber vierteljährli- monatlichen, mindestens aber vierteljährli-
chen Tagesmüttertreffs. chen Treffs der Kindertagespflegepersonen.

Kindertagespflegepersonen werden die Kursge- Kindertagespflegepersonen werden die Kursge-
bühren für den Grund- und Aufbaukurs erstattet, | bühren für den Grund-undAufbaukurs Qualifi-
wenn das Jugendamt die Übernahme der Teil- zierungskurs nach Ziffer 12 (12) erstattet, wenn
nahmegebühren vor Kursbeginn bewilligt hat das Jugendamt die Übernahme der Teilnahme-
und die Tagespflegeperson nach erfolgreichem gebühren vor Kursbeginn bewilligt hat und die
Abschluss für die Stadt Bergisch Gladbach min- Tagespflegeperson nach erfolgreichem Abschluss
destens für ein Jahr in dieser Funktion tätig ge- für die Stadt Bergisch Gladbach mindestens für
worden ist. ein Jahr in dieser Funktion tätig geworden ist.

(2) Grundsätzlich erfolgt die Vermittlung von (2) Grundsätzlich erfolgt die Vermittlung von
Tagespflegekindern erst nach Abschluss der Auf- | Tagespflegekindern erst nach Abschluss der Auf-
bauqualifizierung. Nach Anschluss der Grundqua-|Baugualffizierung Qualifizierungsmaßnahme.
lifizierung von 80 Stunden nach dem jeweils gül- |NaehAnsehluss-derGrundgualifizierungven80
tigen Curriculum kann der Kindertagespflegeper- |Stundennaeh-demjeweilsgültigen-Currieulum
son eine vorläufige Pflegeerlaubnis für die Be- kann-derKindertagespflegeperser-eineverläuft
treuung von bis zu zwei Kindern bis zum erfolg- gePflegeerlaubrisfürdieBetreuungven+biszu

reichen Abschluss der Aufbauqualifizierung er- zweiKindern-Biszum-erfelgreiehenAbsehluss-der

teilt werden. Aufbaugualifizierung-erteiltwerden-
Im Einzelfall kann der Kindertagespflegeperson

vor Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme eine

Pflegeerlaubnis mit der Auflage des erfolgreichen



Abschlusses der Qualifizierung erteilt werden.

(3) Darüber hinaus soll die Kindertagespflegeper- | (3) Darüber hinaus soll die Kindertagespflegeper-

son an mindestens einer Fortbildungsveranstal- son an mindestens-einerFertbildungsveranstal-

tung pro Betreuungsjahr (1. August bis 31. Juli tung zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Be-

des Folgejahres) teilnehmen. Die Teilnahmebe- treuungsjahr (1. August bis 31. Juli des Folgejah-

scheinigung ist dem Jugendamt vorzulegen. Zu- res) teilnehmen. Die Teilnahmebescheinigung ist

dem soll die Kindertagespflegeperson regelmäßig | dem Jugendamt vorzulegen. Zudem soll die Kin-

am Gesprächskreis teilnehmen. dertagespflegeperson regelmäßig am Gesprächs-
kreis teilnehmen.

(4) Nicht vorhanden (4) Die Kindertagespflegeperson muss alle fünf

Jahre an der Fortbildung „Kinderschutz in der

Kindertagespflege“ teilnehmen. Die Teilnahme-

bescheinigung ist dem Jugendamt vorzulegen.

6. Voraussetzung für die Gewährung von Kin- 6. Voraussetzung für die Gewährung von Kin-

dertagespflege dertagespflege
(...) (...)

(3) Der Umfang der Förderung der Kindertages- (3) Der Umfang der Förderung der Kindertages-

pflege für Kinder ab Vollendung des ersten Le- pflege für Kinder ab Vollendung des ersten Le-

bensjahres richtet sich nach dem individuellen bensjahres richtet sich nach dem individuellen

Bedarf; wie wird in der Regel im Umfang von bis | Bedarf. „wiewirdin-derReseHmUmfangvenbis

zu 25 Stunden gewährt, wenn und soweit kein zu25Stundengewährtwern-undseweitkein

höherer Bedarf nachgewiesen wird. höhererBedarfnaehgewiesen-wird-

(...) (...)



12. Kindertagespflegeentgelt 12. Kindertagespflegeentgelt

(2) Das monatliche Kindertagespflegeentgelt (2) Das monatliche Kindertagespflegeentgelt

gemäß Abs. 1 Nummern 1 und 2 wird in Form gemäß Abs. 1 Nummern 1 und 2 wird in Form

eines Stundensatzes, der in Fünf-Stunden- eines Stundensatzes, der in Fünf-Stunden-

Schritten berechnet wird, gewährt. Der darin Schritten berechnet wird, gewährt. Der darin

enthaltene Sachaufwand gem. Abs. 1 Nr. 1 um- enthaltene Sachaufwand gem. Abs. 1Nr. 1 um-

fasst dabei die Höhe der seitens der Steuerge- fasst dabei die Höhe der seitens der Steuerge-

setzgebung jeweils anerkannten Freibeträge zum| setzgebung jeweils anerkannten Freibeträge zum

pauschalen Betriebskostenabzug (Sachkosten- pauschalen Betriebskostenabzug (Sachkosten-

pauschale). Findet die Kindertagespflege in den pauschale). Findet die Kindertagespflege in den

Wohnräumen eines Sorgeberechtigten statt, Wohnräumen eines Sorgeberechtigten statt,

entfällt die Ssachkostenpauschale beim Kinderta- | entfällt die Sachkostenpauschale beim Kinderta-

gespflegeentgelt. Der Kindertagespflegeperson gespflegeentgelt. Der Kindertagespflegeperson
werden in diesem Falle die von ihr nachzuwei- werden in diesem Falle die von ihr nachzuwei-

senden angemessenen Aufwendungen für Fahrt- | senden angemessenen Aufwendungen für Fahrt-

kosten und Fortbildung erstattet. Die Entgelte kosten und Fortbildung erstattet. Die Entgelte

ergeben sich aus der beigefügten Tabelle. Die ergeben sich aus der beigefügten Tabelle. Die

Tabellenwerte werden jeweils zum 01.08. eines Tabellernwertewerdenjeweilszum-01-08-eines

Jahres um den Prozentsatz angehoben, um den Jahresum-denPrezentsatzangeheben,um-den

die Kindpauschalen nach dem jeweils geltenden | dieKindpausehalennaehdemjeweilsgeltenden

Kindergartengesetz verändert werden. Kindergartengesetzverändertwerden-

Die Tabellenwerte werden jeweils zum 01.08.

eines Jahres um 1,5% erhöht.

(3) Kindertagespflegepersonen, die ihre Grund- (3) Kindertagespflegepersenen-dieihreGrund-

qualifizierung abgeschlossen haben und bereits aualffizierungabgesehlessenhaben-und-bereits

als Kindertagespflegepersonen eingesetzt wer- alsKindertagespflegepersenen-eingesetztwer-

den, erhalten 80 % der Tagespflegeentgelte ge- den-erhalten89%derTagespflegeentgeltege-

mäß Absatz 1Nr. 1 und 2 sowie die Erstattungen |mäßAbsatzINrund2sewie-die£rstattunger

gemäß Nr. 3 und 4 (siehe Anlage) . Mit erfolgrei- |gemäßNr-und4-6sieheAnlage} Miterfelgrei-
chem Abschluss des Aufbaukurses wird das volle | ekemAbsehlussdesAufbaukurses-wird-dasvolle

Entgelt gewährt. Ertgeltgewährt

Das Vergütungsmodell (siehe Anlage) teilt sich in

drei „Erfahrungsstufen“ ein, welches sich neben

den absolvierten Kursstunden, auch an der Be-

rufserfahrung in der Kindertagespflege orientiert.

Erfahrungsstufe 1:

Das Zertifikat „Qualifizierte Kindertagespflege-

person“ ist noch nicht erworben.

Erfahrungsstufe 2:

Das Zertifikat „Qualifizierte Kindertagespflege-

person“ und die Qualifizierung 160+ ist erwor-

ben oder die Kindertagespflegeperson kann eine

Qualifizierung von 300 Stunden nach dem aktuell

gültigen Curriculum des Bundesverbandes für

Kindertagespflege und des Deutschen Jugendin-
stituts nachweisen.



Erfahrungsstufe 3:

Zusätzlich zu den Vorgaben aus Erfahrungsstufe

2 muss eine Praxiserfahrung von mindestens drei

Jahren nachgewiesen werden.

Die Stufe wird frühestens zum 01.des nächsten

Monats wirksam, nachdem die erforderlichen

Voraussetzungen nachgewiesen wurden.

(...) (.--)

{12} Nicht vorhanden (12) Die Kurskosten nach Ziffer 4 (1) werden in
Höhe von maximal 1.200 € erstattet.

(13) Nicht vorhanden (13) Bei Nichtbeachtung der Richtlinien behält

sich das Jugendamt im Einzelfall vor, das Kinder-

tagespflegeentgelt auf Erfahrungsstufe 1 zurück-
zusetzen.

22. In-Kraft-Treten 22. In-Kraft-Treten

Die Richtlinien treten in der geänderten Fassung | Die Richtlinien treten in der geänderten Fassung

zum 01.08.2017 in Kraft. zum 01.08.2019 in Kraft.

Anlage zu Ziff. 12 Abs. 2 Entgelte ab 01.08.2019 bis 31.07.2020

Wöchentliches Erfahrungsstufe 1 Erfahrungsstufe 2 | Erfahrungsstufe 3
Betreuungsbudget

von 15 Std. 268,10 € 335,12 € 355,23 €

bis 20 Std. 357,46 € 446,83 € 473,64 €

bis 25 Std. 446,83 € 558,53 € 592,05 €

bis 30 Std. 536,19 € 670,26 € 710,47 €

bis 35 Std. 625,56 € 781,96 € 828,87 €

bis 40 Std. 714,93 € 893,66 € 947,28 €

bis 45 Std. 804,30 € 1.005,37 € 1.065,69 €

bis 50 Std. 893,66 € 1.117,08 € 1.184,10 €

bis 55 Std. 983,03 € 1.228,79 € 1.302,52 €


